
Richtlinien für Nachhaltigkeit im Verband (VSS) 

Mobilität 

• Motorisierter Individualverkehr wird so weit wie möglich reduziert und nur genutzt, 

sofern es unbedingt nötig ist.  

• Umweltfreundliche Verkehrsmittel werden generell priorisiert 

• Auf Flugreisen wird grundsätzlich sofern möglich verzichtet.  

• Das Flugzeug darf nur genutzt werden, sofern folgende Kriterien erfüllt sind: 

o Die Destination ist nicht innerhalb von 15h mit Bahn oder Bus erreichbar. 

o Die Destination ist nicht innerhalb von 24h mit Nachtzug oder Nachtbus 

erreichbar 

o Die Dauer des Aufenthaltes beträgt mind. 72h. 

o Der Preis des Fluges ist doppelt so hoch, wie die Kosten der Alternative 

inklusive der Kompensation. 

• Sofern ein Flug unter diesen Kriterien stattfindet, müssen alle Emissionen kompensiert 

werden. 

• Bei medizinischen oder persönlichen Notfällen ist eine vorzeitige Rückreise von einer 

Veranstaltung mit dem Flugzeug zulässig, sofern die Umstände dies rechtfertigen. 

Über strittige Fälle entscheidet das Co-Präsidium. 

Verpflegung 

• Verpflegung ist generell vegetarisch. 

• Sie ist zudem möglichst vegan, regional, saisonal und ökologisch hochwertig. 

Ressourcen 

• Bei der Beschaffung wird auf den Umwelteinfluss der Materialien geachtet. Der VSS 

orientiert sich am 9R-Prinzip: Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, 

Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover 

Finanzen 

• Der VSS achtet bei seiner Partnerwahl auf positive Vorgehensweisen im Bereich 

Nachhaltigkeit und Ethik.  

• Er legt sein Geld bei Banken mit Nachhaltigkeitsfokus an.  

• Der VSS vermeidet Kooperationen mit nachhaltig problematischen Unternehmen.  

• Zudem berücksichtigt er ethische Aspekte bei dem Erhalt von Sponsoring und 

entscheidet für jeden Einzelfall. Insbesondere für strategisch nicht dringende 

Sponsorings (wie Weihnachts-Giveaways etc.) darf kein Geld oder Sachsponsoring 

von Firmen angenommen werden über die ethische Bedenken bekannt sind.   



Interne Organisation 

• Die Nachhaltigkeitsrichtlinien werden bei der Übergabe bzw. Einstellung neuer 

Personen besprochen. Sie sind im How To VSS verlinkt.  

• Das Co-Präsidium, GS und Ressort Nachhaltigkeit liefern dem Vorstand jährlich Bericht 

zum Umsetzungsstand der Massnahmen. 


